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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.: 

FD Stadtplanung 26.01.2017 17/0204 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Wirtschaft, Hafen, Tourismus und Digitales 16.03.2017 
Verwaltungsausschuss 20.03.2017 
  

 
 
Beratungsgegenstand: 

 
Wirtschaftsplan Regionalisierungsmittel 
 
 
Beschluss: 
 

Der Wirtschaftsplan wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
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Finanzielle Auswirkungen:  

    Nein  Ja 
 

            

                                      

A) Direkte Finanzielle Auswirkungen durch Umsetzung der Maßnahme 
              

 
                                    

              von:   bis:     Betrag  Produktnr. Kto. / Inv.-Nr. 

Ergebnishaushalt 
Erträge   2017 2017 61.500€ 5110001 3141100 

Aufwendungen 2017 2017 61.500€ 5110001 4318100 

Finanzhaushalt 
(Inv.) 

Einzahlungen 2017 2017 84.900€ 5110001 3610.09.17 

Auszahlungen 2017 2017 84.900€ 5110001 3610.09.17 

                                      

Gesamtausgaben: 146.400€                          

Eigenanteil Stadt: 0€                          

                                      

B) Entstehen Folgekosten / Einsparungen nach der Umsetzung der  
    Maßnahme?  Nein x Ja 

                                       

          von:    bis:   Jahresbetrag             

Erg.-HH Erträge                           

Erg.-HH Aufwand (ohne AfA) 2017 lfd.  1.698€             

Erg.-HH Aufwand (AfA und Sopo)                 

                                      

C) Auswirkungen auf den Stellenbedarf? 
   Nein    Ja 

 
        

                                      

Stellenausweitung:         
Stellen-
abbau:       

Wahrnehmung durch vorhandenes 
Personal:         

                                      

D) Textfeld für weitere Erläuterungen zu A/B/C/E:  
                  

 

                                      

E) Mittelverfügbarkeit / Veranschlagung                       

 

                                    

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen                        

                                      

   in Höhe von 61.500€/84900€ für das Jahr 2017         

 
 

 beim Produkt: 5110001 unter der Kto. / Inv.-Nr. 

4318100/3610.

09.17  zur Verfügung. 

                                      

  in Höhe von        für das Jahr               

 
  beim Produkt:       unter der Kto. / Inv.-Nr.        nicht zur Verfügung. 

                                      

   in Höhe von 
 

in der Planung für  
 

        

 
  beim Produkt:       unter der Kto. / Inv.-Nr.        zur Verfügung. 
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Begründung: 

 
Der Stadt Emden stehen jährlich entsprechend der Regelungen des Niedersächsischen Nah-
verkehrsgesetzes (NNVG) Regionalisierungsmittel zu; für das Jahr 2017 ca. 146.400,00 €. Die-
se Mittel sind zweckgebunden für die Förderung des ÖPNV einzusetzen; die Verwendungsmög-
lichkeit regelt § 7 (7) NNVG1. Die korrekte Verwendung der Regionalisierungsmittel ist dem 
Land Niedersachsen, vertreten durch die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen 
GmbH (LNVG), nachzuweisen. 
  
Die Verwaltung hat mit dem als Anlage beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 einen 
Vorschlag für die Verwendung der zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmittel erarbeitet. 
 
 
Auswirkungen auf den Demografieprozess: 

 
Die Förderung des ÖPNV trägt zur nachhaltigen Entwicklung Emdens und der Verbesserung 
der Lebensbedingungen in Emden bei, so dass so mittelbar positive Wirkungen auf den demo-
grafischen Prozess entstehen.  
 
 
Anlagen: 

 
Entwurf Wirtschaftsplan Regionalisierungsmittel 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 1. für Investitionen in die Verbesserung des ÖPNV einschließlich des Neu- und Ausbaus von Bushaltestellen; 2. zur Förderung 

der Zusammenarbeit der Aufgabenträger; 3. zur Förderung von Tarif- und Verkehrsgemeinschaften sowie Verkehrsverbünden 

einschließlich des Ausgleichs verbundbedingter Mehrkosten; 4. zur Abdeckung von Betriebskostendefiziten im ÖPNV, soweit 

der Aufgabenträger ergänzende Betriebsleistungen vertraglich vereinbart oder auferlegt hat; 5. zur Förderung der Vermarktung 

und zur Verbesserung der Fahrgastinformation; 6. zur Durchführung von Verkehrserhebungen. 
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